
BESPRECHUNGE

Recht

Einführung In dıe Rechtsphilosophie und Rechts- zustellen und dem Leser eine Krıitik anzubıie-
theorıe der Gegenwart. Hrsg. Arthur KAUF- ten Nırgendwo wırd namlıch überftfahren der
MANN und Wıntried HASSEMER. 4’ völlıg neube- manıpulıert, wırd vielmehr eingeladen, pru-
arb CI1W.,. Aufl Heıdelberg: Müller ten un die Auseinandersetzung vertiefen. Di1e
Jurıistischer Verlag 955 AXVL 445 (UTB. verschiedenen nsätze der utoren verbieten VO  3

5935 Kart. 26,80 sıch her schon die schnelle Identifizierung; eın
Die Frage, W as Recht sel, tühre den Jurısten Beispiel NENNECN, sSCe1 N1ur auf die dıtferenzierte

regelmäßig 1n Verlegenheit, schrıieb Kant 1797 Auseinandersetzung Neumanns miıt aut-
Mıt den wichtigsten Dıngen und Beziehungen INann und Phılıpp autf dem Feld der urıst1-
uUuNnseTres Lebens verkehren WIr 1n Selbstverständ- schen Logik“ hingewiesen 25740
hlıchkeıit. Dafß 1eSs aber nıcht schon heıßt, Klarheit Hans Kelsen wırd faır vorgestellt, seine uße-
ber diese Beziehungen haben und ın den rung nıcht unterschlagen: Es „kann jeder beliebi-
Entscheidungen, eLwa ob 1es der Jjenes gerecht SC Inhalt Recht seın“ Dem Umgang des
sel, sıcher se1n, 1€es gehört unserer Erfah- Natıonalsozıialısmus MIıt dem Recht 1sSt eın Kapıtel
LUungs. Eıne iındırekte Hılte für dıe Vergewisserung gew1ıdmet. Namen werden nıcht verschwiegen,
ber das Recht werden Jjene Leser erhalten, die VOT allem aber wırd Wert auf das Herausarbeiten
sıch mıiıt der „Einführung 1n dıe Rechtsphiloso- des Procedere Wert gelegt, W1€e die Natıonalsozia-
phıe un: Rechtstheorie der Gegenwart“ beschäf- lısten, mıiıt welcher Taktık und In welchen Schrit-
tigen werden. Dıie vierte Auflage 1St völlıg neube- tcn, das Unrecht installierten. Es wırd deutlich,
arbeitet und erweıtert worden. FEın Kapıtel da dem Vertasser dabe!] mehr als eine
wurde aufgenommen: Problemgeschichte der lediglich historische Rückschau geht (7Z711) Zur
Rechtsphilosophie. Arthur Kautmann geht ZU Analytıschen Rechtstheorie wırd bemerkt:
einen auf die hıstorische Entwicklung der Rechts- „Wenn (sıe allerdings eım Analysieren STE-

philosophie eiIn; VO Anaxımander bıs Larenz henbleibt, wırd S1e tür die Rechtspraxis untrucht-
und Maıiıhofter reicht die Reihe der vorgestellten bar bleiben“ Mazurek schliefßt seıne e1IN-
und bewerteten utoren. Eıne Besinnung auf dıe pragsame Darstellung derselben Rıchtung mıt der
„historische Entwicklung der Neueren Jurist1- Beurteiulung, „dafß die analytische Rechtstheorie
schen Methodenlehre“ schließt sıch auf- 1n Rıchtung auf eıne Theorie der Jurıstiıschen
INann stellt eıne jede der modernen Methodolo- Argumentatıon un: Begründung hın ausbaube-
zıen ZuUur Debatte, Mag sıch den empirıischen dürftig, zugleich aber ausbaufähig 1St  C
Rechtspositivismus, dıe „Reıne Rechtslehre“ Luhmann muß sıch lassen, da{fß Recht nıcht
der die Juristische Hermeneutik handeln. Eıne durch Verfahren, sondern 1mM Vertahren entsteht
zweıte Neuerung 1St die ausgiebige Berücksichti- (117% SOWIe: „Problematisch bzw. ungelöst blei-
gung der Gerechtigkeitslehre John Rawls ben be1 Luhmann die Fragen ach der Rıchtigkeıit

Aus der Vielzahl der anderen, gründlıch un: (Gerechtigkeitsgehalt), der Wahrheıit, der Akzep-
überzeugend präsentierten Beıträge selen L1UTE Lanz der Rechtsentscheidung (Unterwerfung
einıge herausgegriffen. Dıie Autsätze „Analytı- LGET dıeselbe)“ Nur durch Druckfehler C1-

sche Rechtstheorie“ (Per Mazurek), „System- fuhr die „Utilıtaristische Ethik“ eıne arsc Ver-
theoretische nsätze“ (Alfred Büllesbach) un!: stümmelung Zweı kleine Anfragen se]len
„Wiıssenschaftstheorie der Rechtswissenschaft“ lediglich gestellt: Würde die Schelte ber die
(Ulfrid Neumann) bezeugen das Bemühen, Cue- „Frankfurter Schule“ mıiılder ausfallen, wenn die
Ste Strömungen untersuchen, verständlich dar- programmatısche Antrıttsrede Max Horkheimers
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Besprechungen

231 gewürdıgt worden ware Läfßt sıch der Gewaltmonopols des modernen Staates unterlie-
Standpunkt Kants 1n der „Metaphysık der Sıtten“ sCHh eıner deutlichen FErosion“ Dıiılcher, 10)
och als unkritisc bezeichnen, WEeNN Wolfgang Gegen diese Aushöhlung hätten sıch Hınweıse
Kerstings dıesbezüglıche Abhandlung „ Wohlge- auf „Legitimatiıon durch Vertahren“ der aut den
ordnete Freiheit“ (1984) verwertet seın wırd „Konsens“ als hılflos und unzureichend erwıesen.

Der Band tragt dıe Kennzeıichen eıner jeden Dıie unumgehbare Frage ach Begründung und
Eınführung, dıe gewıssenhaft vollständig und Rechtfertigung VO  — Recht führte ZULV ntersu-
notgedrungen urz seın soll Dem Leser 1St rel- chung der Herkuntt europäischen Rechts, seiıner
ches Materı1al un eiıne VON hoher Verantwortung gestaltenden Krätte un: ZAT Prüfung VO  ; deren
bestimmte Orıientierungshilfe angeboten. Tragfähigkeıt. Damlıt ber War ach dem hrıi-

Brieskorn SJ SteNLUmM „keine eindeutıge Größe“ (11) gC-
fragt, hat doch „dıe hıstoriısche Identität der
westlichen KulturBesprechungen  (1931) gewürdigt worden wäre (19)? Läßt sich der  Gewaltmonopols des modernen Staates unterlie-  Standpunkt Kants in der „Metaphysik der Sitten“  gen einer deutlichen Erosion“ (G. Dilcher, 10).  noch als unkritisch bezeichnen, wenn Wolfgang  Gegen diese Aushöhlung hätten sich Hinweise  Kerstings diesbezügliche Abhandlung „Wohlge-  auf „Legitimation durch Verfahren“ oder auf den  ordnete Freiheit“ (1984) verwertet sein wird (55)?  „Konsens“ als hilflos und unzureichend erwiesen.  Der Band trägt die Kennzeichen einer jeden  Die unumgehbare Frage nach Begründung und  Einführung, die gewissenhaft vollständig und  Rechtfertigung von Recht führte zur Untersu-  notgedrungen kurz sein soll. Dem Leser ist rei-  chung der Herkunft europäischen Rechts, seiner  ches Material und eine von hoher Verantwortung  gestaltenden Kräfte und zur Prüfung von deren  bestimmte Orientierungshilfe angeboten.  Tragfähigkeit. Damit aber war nach dem Chri-  N. Brieskorn SJ  stentum — „keine eindeutige Größe“ (11) — ge-  fragt, hat es doch „die historische Identität der  westlichen Kultur ... über fast zwei Jahrtausende  Christentum und modernes Recht. Beiträge zum  ... geprägt“ (11). Das Projekt versteht sich selbst  Problem der Säkularisation. Hrsg. v. Gerhard  dabei nur als Einstieg, denn die Erforschung  DIiLCcHER und Ilse STAFF. Frankfurt: Suhrkamp  christlicher Einflüsse und Prägungen stehe erst  1984; 409 S. Kart. 22,-.  am Anfang. Luigi Lombardi Vallauri, Florentiner  Bereits 1982 hatte Ethel L. Behrendt in den  Rechtsphilosoph und Initiator.des Projekts, skiz-  zwei Bänden „Rechtsstaat und Christentum. Be-  ziert den Problemhorizont „Christentum, Säku-  sinnung auf Identitäten — Besinnung auf Differen-  larisation und modernes Recht“. Zu prüfen sei, so  zen“ versucht, die ethische und religiöse Rechts-  Vallauri, ob es eine Solidarität zwischen Christen-  besinnung neu zu beleben. Die Legitimationsfra-  tum und moderner westlicher juristischer Zivıli-  ge des Rechtsstaats wurde gestellt, sogar von der  sation gebe und geben könne, ob die Verchristli-  Theologiebedürftigkeit der Rechtstheorie gespro-  chung des Rechts von einer Entrechtlichung  chen (Bd. I, 74) und nach neuem verantwortbaren  menschlicher Beziehungen begleitet worden sei  Konsens ın unserer Gesellschaft gesucht. Dieses  und ob es im modernen Recht Neuerungen gebe,  Anliegen findet sich nun auch in dem vorliegen-  „die nicht von christlichen Einflüssen ausgelöst  wurden und nicht mit älteren christlichen Struk-  den Aufsatzband aufgenommen. In ihm sind die  deutschsprachigen Beiträge eines internationalen  turen korrespondieren“ (18).  Projekts vereinigt, das seinen Ertrag ın einem  Ilse Staff geht in ihrem Beitrag „Zum Thema“  zweibändigen, mehr als 1500 Seiten umfassenden  den Schwierigkeiten nach, welchen die Selbstauf-  Werk vorgelegt hat (Christentum, Säkularisation  hellung über uns selbst begegnet. Sie vermutet,  und modernes Recht, hrsg. v. L. Lombardi Val-  „daß das Bewußtsein des modernen Individuums  lauri und G. Dilcher, Baden-Baden und Milano  dem ‚Weltbild‘ seiner eigenen Zeit vielleicht hilf-  1981). Die Auswahl bringt einem breitgestreuten  loser noch gegenübersteht als den tradierten  Publikum Untersuchungen zur Kenntnis, die  Bruchstücken eines längst vergangenen“ (24).  dem Prozeß der Säkularisierung und der mögli-  Auch weist sie auf die ständigen Versuchungen  chen Bedeutung des Christentums in der säkulari-  hin, „die Widersprüche in einer pluralen Welt in  sierten Gesellschaft gewidmet sind.  einer Einheit zu verschmelzen“ (25); gewendet  In einem ersten Schritt wird dabei Gesellschaft  auf die Rechtsordnung hieße dies, sie materiell  als von Aufklärung und der Krise des Fort-  aufzufüllen und den formalen Rahmen einzuen-  schrittsglaubens bestimmt verstanden. „Bisher  gen. Differenziert aber ist dann wiederum dazu  kaum angefochtene (wenigstens nicht mit poli-  ihr Urteil: „Der materielle Rechtsstaat trägt die  tisch-sozial erheblicher Resonanz angefochtene)  Gefahr eines Demokratiedefizits in sich; der for-  Grundbestände beispielsweise vom Verständnis  male Rechtsstaat die Gefahr von Normsetzung,  der Person zwischen sozialer Bindung und per-  die jenseits von materiellen Richtigkeitskriterien  sönlicher Emanzipation, vom Verständnis von  liegt, so daß demokratische Mehrheitsentschei-  Leistung und Arbeit, von der inhaltlichen Legiti-  dungen zur willkürlichen Dezision entarten kön-  mation der bürokratischen Rationalität und des  nen“ (27). Hannah Arendt, so Staff, charakteri-  574ber tast Wwel Jahrtausende
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Problem der Säkularısation. Hrsg. Gerhard dabei 1Ur als Eınstieg, enn dıe Erforschung
ILCHER un: Ilse STAFF. Frankturt: Suhrkamp christlicher FEınflüsse un! Pragungen stehe NS

1984 409 Kart. 22,— Anfang. Luig1 Lombardı Vallaurı, Florentiner
Bereıts 1982 hatte Ethel Behrendt 1n den Rechtsphilosoph un! Inıtıator des Projekts, skiz-

WeIl Bänden „Rechtsstaat un: Christentum. Be- Zziert den Problemhorizont „Chrıstentum, Säku-
sınnung aut Identitäten — Besinnung autf Dıitfferen- larısatıon un! modernes Recht“. Zu prüfen sel,
zen  «“ versucht, die ethische un! relig1öse Rechts- Vallaurı, ob eıne Solidarıtät 7zwischen Christen-
besinnung MCUu beleben. Die Legitimationsira- u un:! moderner westlicher Juristischer Ziıvılı-
C des Rechtsstaats wurde gestellt, VO  z der satıon gebe und geben könne, ob die Verchristlı-
Theologiebedürftigkeıit der Rechtstheorie SCSPIO- chung des Rechts VO eıner Entrechtlichung
hen (Bd I! 74) un: ach verantwortbaren menschlicher Beziehungen begleıtet worden sEe1
ONsenNs 1ın UuUuNscCICT Gesellschaft gesucht. Dieses und ob 65 1mM modernen Recht Neuerungen gebe,
Anlıegen tindet sıch 1U  ; auch ıIn dem vorliegen- „dıe nıcht VO christliıchen Fınflüssen ausgelöst

wurden un! nıcht mMı1t alteren christlichen Struk-den Autsatzband aufgenommen. In ıhm sınd die
deutschsprachıgen Beiträge eines internatiıonalen furen korrespondieren“ (18)
Projekts verein1gt, das seiınen Ertrag 1n eiınem Ilse Stattf geht 1n ıhrem Beıtrag „Zum Thema“
zweıbändiıgen, mehr als 1500 Seıten umtassenden den Schwierigkeiten nach, welchen die Selbstauf-
Werk vorgelegt hat (Christentum, Säkularısatıon hellung ber uns selbst begegnet. Sı1e
un: modernes Recht, hrsg. Lombardı Val- „dafß das Bewuftsein des modernen Individuums
laurı un Dılcher, Baden-Baden und Mılano dem ‚Weltbild‘ seiıner eıgenen Zeıt vielleicht hılt-

Dıie Auswahl bringt eınem breitgestreuten loser och gegenübersteht als den tradıerten
Publikum Untersuchungen ZU!T Kenntnıis, dıe Bruchstücken eines längst vergangenen‘ (24)
dem Prozeifß der Säkularısıerung un! der möglı- uch weIılst s1e auft dıe ständıgen Versuchungen
chen Bedeutung des Christentums ın der sakuları- hın, „dıe Wıdersprüche 1n einer pluralen Welt In
sıerten Gesellschaft gewıdmet sınd eıner Eıinheıt verschmelzen“ (259% gewendet

In eiınem ersten Schritt wırd dabe] Gesellschaft auf dıe Rechtsordnung hıeße dıes, Ss1e materiell
als VO Aufklärung und der Krıse des Fort- autzutüllen und den tormalen Rahmen einzuen-
schrittsglaubens bestimmt verstanden. „Bısher CI Dıiıfferenziert aber 1St ann wıederum a
aum angefochtene (wenıgstens nıcht mı1t polı- ıhr Urteıl: „Der materiıelle Rechtsstaat tragt dıe
tisch-sozıal erheblicher Resonanz angefochtene) Getahr eınes Demokratiedefizıits 1n sıch; der tor-
Grundbestände beispielsweise VO Verständnıiıs male Rechtsstaat dıe Getahr VO  — Normsetzung,
der Person 7zwıischen sozıaler Bındung und per- dıe Jenseılts VO materiellen Richtigkeitskriterien
sönliıcher Emanzıpatıon, VO Verständnıs VO lıegt, da{fß demokratische Mehrheitsentsche1-
Leistung un! Arbeıt, VO  $ der inhaltlıchen Legıtıi- dungen ZUr willkürlichen Dezisıon kön-
matıon der bürokratischen Rationalıtäat un! des nen  &s (27) Hannah Arendt, Staff, charakterı1-
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